
3. Strafvollzugsgesetz

oder des Jugendhauses richtet, unverzüglich dem 
Leiter der Verwaltung Strafvollzug zur Entschei
dung vorzulegen. Der zuständige Staatsanwalt ist zu 
informieren. Die Entscheidung des Leiters der Ver
waltung Strafvollzug ist endgültig.

Anmerkung: Vgl. §§43, 44 der l.DB zum.StVG 
(Reg.-Nr. 3.1.).

§ 36
Pflichten der Strafgefangenen
Strafgefangene haben die in diesem Gesetz und der 
Hausordnung festgelegten Pflichten und Verhaltens
regeln einzuhalten. Sie haben den Anordnungen der 
Strafvollzugsangehörigen und anderen an der Erzie
hung und Beaufsichtigung der Strafgefangenen mit
wirkenden Personen nachzukommen sowie die in 
den Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäusern 
festgclegte Ordnung zu befolgen und durch vorbildli
ches Verhalten dazu beizutragen, daß sie die ihnen 
zustehenden Rechte voll wahrnehmen können. Sie 
haben insbesondere die Pflicht:
1. die ihnen zugewiesene Arbeit ordnungsgemäß 

durchzuführen, sich gegenseitig zu unterstützen 
und die Arbeitszeit voll zu nutzen,

2. sich die für ihren Arbeitseinsatz erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzu- 
cignen,

3. Arbeiten zur Erhaltung der Sauberkeit und Ord
nung der Strafvollzugseinrichtung oder des Ju
gendhauses und zur unmittelbaren Versorgung 
der Strafgefangenen durchzuführen,

4. das Volkseigentum zu pflegen, zu schonen und 
vor Verlust und Beschädigung zu schützen,

5. an den Maßnahmen der staatsbürgerlichen Erzie
hung, der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und der Ausgestaltung arbeitsfreier Zeit tcilzu- 
nehmen und aktiv mitzuarbeiten,

6. die Bestimmungen über den Gesundheits-, Ar- 
beits- und Brandschutz gewissenhaft einzuhalten 
und festgclegte ärztliche Maßnahmen zur Förde
rung. Erhaltung und Wiederherstellung der Ge
sundheit zu befolgen.

Kapitel V
Besonderheiten des Vollzuges 
der Freiheitsstrafe an Jugendlichen

§ 39
(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen 
hat unter Berücksichtigung der entwicklungsbeding
ten Besonderheiten der Jugendlichen und ihres Bil
dungsniveaus zu erfolgen. Die Jugendlichen sind 
umfassend in die Gestaltung des Bildungs- und Er
ziehungsprozesses einzubeziehen.
(2) Im Mittelpunkt des Vollzuges steht die als Ein-

7. Gefahren für Personen und Sachen unverzüglich 
zu melden und soweit wie möglich abzuwenden.

§37
Schadenersatz
(1) Ein Strafgefangener, der unter Verletzung ihm 
obliegender Pflichten rechtswidrig einen Schaden 
verursacht, ist nach den Bestimmungen des Zivilge
setzbuches der Deutschen Demokratischen Repu
blik zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet. Er
kennt er den verursachten Schaden freiwillig an und 
erklärt er sich zum Ersatz bereit, kann die Art und 
Weise der Wiedergutmachung schriftlich vereinbart 
werden.
(2) Der Umfang der Schadenersatzpflicht für fahr
lässig verursachte Schäden durch Verletzung der Ar
beitspflichten beim Einsatz zu gesellschaftlich nützli
cher Arbeit erstreckt sich bis zur Höhe einer Monats
vergütung für Arbeitsleistungen, die dem Strafge
fangenen gewährt wird.
(3) Bei schuldhafter Schadensverursachung, die die 
Schadenshöhe von 50 M nicht übersteigt, ist der Lei
terder Strafvollzugseinrichtung oder des Jugendhau
ses berechtigt, die Ersatzleistung ohne Inanspruch
nahme des Gerichtsweges durch Verfügung durchzu
setzen.

Anmerkung: Vgl. §§45. 46 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. 3". 1.)."

§ 38
Ansprüche aus Unfällen 
und Berufskrankheiten
Bei Schäden aus im Strafvollzug erlittenen Unfällen 
oder Berufskrankheiten wird nach der Entlassung 
aus dem Strafvollzug nach den für die Behandlung 
von Schäden aus Unfällen oder Berufskrankheiten 
geltenden Rechtsvorschriften verfahren, sofern die
se Schäden zum Zeitpunkt der Entlassung noch vor
liegen oder danach als ursächliche Folge eines sol
chen Unfalles oder einer solchen Berufskrankheit 
auftreten.

heit zu verwirklichende Erziehung und Bildung der 
Jugendlichen. Erziehung und Bildung sind darauf zu 
richten, die Persönlichkeitsentwicklung der Jugend
lichen, insbesondere ihr Pflicht- und Verant
wortungsbewußtsein, zu fördern, sie zur bewußten 
Disziplin zu erziehen, ihr Kultur- und Bildungsni
veau zu heben und sie zu befähigen, ihre Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. Die Initiativen und die Selbst-
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